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Klassenzuteilung landet vor Gericht
DasUrnerObergerichtmusste sich kürzlichmit der Klassenzuteilung eines Kindes beschäftigen.

Carmen Epp

Ein Urner Elternpaar hat sich
gegendieKlassenzuteilung ihres
Kindesgewehrt.DerGrund:Das
Kind wurde nach dem Kinder-
garten in eine 1. Primarklasse
eingeteilt, in der zwar Kinder
desselbenKindergartens einge-
teilt worden waren, aber keine
ausdemeigenenWohnquartier.
IhrKindwünschesichaber,dass
es einer Klasse zugeteilt werde,
inder sichauchMitschülerinnen
undMitschüler aus der eigenen
Wohngegend befinden. So be-
gründetendieElterndasGesuch
an den Schulrat Altdorf.

Dieser wies das Gesuch je-
doch ab und bestätigte die be-
reits getroffene Klasseneintei-
lung. Gegen diese Verfügung
gelangten die Eltern mit einer
Verwaltungsbeschwerdeanden
Erziehungsrat des Kantons Uri.
Der kam zum Schluss, dass die
Zuteilung nicht genügend be-
gründet worden sei, und wies
dieSachezurNeubeurteilungan
den Schulrat zurück.

Da es da bereits Mitte Au-
gust und somit kurz vor Schul-
start war, sah sich der Erzie-
hungsrat veranlasst, die Eintei-
lung des Kindes vorsorglich zu
regeln.Dabei ordnete er an, das
Kindbis zur rechtskräftigenZu-
teilung indie vondenElternge-
wünschte Klasse umzuteilen –
ein Entscheid, der später aus
Sicht des Erziehungsrats zum
Bumerangwerdenwürde.

Schulleitunggewichtet
nachKriterien
Der Schulrat nahm sich der Sa-
che daraufhin erneut an, wies
dasGesuchderEltern aberwie-
der ab undbegründete denEnt-
scheid für die Einteilung des
Kindes in die von den Eltern
«unerwünschte» Klasse dies-
mal ausführlicher. Da die da-
gegen erhobene Verwaltungs-
beschwerde vomErziehungsrat
abgewiesen wurde, gingen die
Eltern einen Schritt weiter: mit
einer Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde an das Obergericht
des KantonsUri. Nun liegt des-
sen Urteil vor.

Daraus geht hervor, dass im
Kanton Uri die Schulleitungen
fürdieZuteilungderKlassenzu-
ständig sind und diese entlang
eines in der Praxis herausgebil-
detenKriterienkatalogs vorneh-
men. Demnach werden für die
Klassenzuteilung die Klassen-
grösse, die Ausgewogenheit an
Mädchen und Knaben sowie
fremdsprachiger Schülerinnen
undSchüler oder solchermit in-
tegrativer Sonderschulungoder
erhöhtemAufmerksamkeitsbe-
darf, dieGruppenkonstellation,
die Quartierzugehörigkeit und
der Schulweg berücksichtigt.

Gemäss Zuteilungsverfü-
gung des Schulrats haben die

KriterienderGrösseundAusge-
wogenheit derKlasse fürdie ge-
machte Zuteilung gesprochen,
wie das Obergericht in seinem
Urteil ausführt.UnddadasKind
mit sieben Schülerinnen und
Schülerndie gleicheKindergar-
tenklasse besucht habe und in
der Kindergartengruppe gut in-
tegriert gewesen sei, spreche
das Kriterium «Gruppenkons-
tellation» gemäss Schulrat für
die gewählte Zuteilung. Dem
Kriterium «Quartierzugehörig-
keit» komme gemäss Schulrat
eineuntergeordneteBedeutung
zu, zumaldiesnurdieZuteilung
ineinbestimmtesSchulhausbe-
einflusse und es vorliegend um

eine Zuteilung in die eine oder
andere Klasse im selben Schul-
haus gehe.

VorsorglicheZuteilung
ändertAusgangslage
Da der Erziehungsrat das Kind
vorsorglich indievondenEltern
gewünschte Klasse umgeteilt
hat, müsste es aus Sicht des
Schulrats und des Erziehungs-
rats wieder zurück in die ur-
sprünglich angedachte Klasse
wechseln. Das erachten beide
Instanzen –derSchulrat undder
Erziehungsrat – als zumutbar
und «mit dem Kindswohl ver-
einbar».Dies,weil dasKindauf-
grund der guten Integration in

derKindergartenklasse, dienun
Teil der vomSchulrat gewählten
Klasse ist, indieserGruppeauch
wiederunmittelbarenAnschluss
finden werde. Die Eltern sehen
das anders und argumentieren
in ihrer Beschwerde ans Ober-
gericht, dass ein Rückwechsel
unverhältnismässig sei.

Das Obergericht sieht dies
ähnlich.Mit derRückumteilung
würde die Integration in der ak-
tuellen Klasse mitten im Schul-
jahr unterbrochen, «was der
Kontinuität derVerhältnisse ab-
träglich wäre», wie imUrteil zu
lesen ist. Genau damit – um die
Verhältnisse zu bewahren – sei
das Kind ursprünglich in die

eine Klasse mit den Kindergar-
tengspänli eingeteilt worden.
Dasselbe Argument aber spre-
che heute dafür, dass das Kind
inder gewünschtenKlasse blei-
benkannundnicht zurückwech-
seln müsse, findet das Ober-
gericht. Auch eine Umteilung
auf das neue Schuljahr hin er-
achtet das Gericht «nicht als
sachlichangemesseneLösung»
– undheisst die Verwaltungsbe-
schwerdedaher gut.Dasbetrof-
fene Kind bleibt also in der ge-
wünschtenKlasse, indie es vor-
sorglich eingeteilt worden war.
UnddieVerfahrenskosten inder
Höhevon2780Frankenwerden
der Staatskasse auferlegt.

Die Zuteilung eines Kindes in eine Klasse hat die verwaltungsrechtliche Abteilung des Obergerichts beschäftigt. Symbolbild: Georgios Kefalas/Keystone

Urner Schulen haben die beste Rechtschreibung
Schülerinnen und Schüler erzielten Spitzenwerte im schweizweiten Vergleich über Sprachkompetenzen.

Janik Desax

Urner Schulen überzeugen bei
den Sprachkompetenzen: Das
zeigte sich bei derÜberprüfung
des Erreichens der Grundkom-
petenzen (ÜGK). Die ÜGK ist
eine nationale Leistungsunter-
suchung der obligatorischen
Schule und überprüft Bildungs-
ziele in verschiedenen Fachbe-
reichen. Dabei erreichte der
KantonUri ander jüngstenAus-
wertung Spitzenwerte in der
SchulspracheDeutschundgute
Werte in den Fremdsprachen.
DieErhebung fandvom17.April
bis zum 2. Juni 2023 statt. «Die
Auswertung bestätigt nun ein-
drucksvoll die hohe Bildungs-
qualität derUrnerVolksschule»,

schreibt die Bildungsdirektion
in einerMitteilung.

Der Fokus der jüngsten
Überprüfung lagaufdenSprach-
kompetenzen -also auf der
Schulsprache sowie der ersten
undzweitenFremdsprache.Die
Erhebung testete die Schülerin-
nenundSchülerder3.Oberstufe
in den Bereichen Leseverständ-
nis, Hörverstehen und Recht-
schreibung. Die Ergebnisse zei-
gen gute Leistungen der Urner
Schülerinnen und Schüler. Be-
sonders die Rechtschreibung in
der Schulsprache Deutsch er-
reichtmit einemErfüllungsgrad
von 91 Prozent im schweizwei-
tenVergleich den Spitzenwert.

«DieErgebnissewiderlegen
die oft geäusserte Sorge, dass

junge Menschen das korrekte
Schreiben verlernen», wird Bil-
dungs- und Kulturdirektor
GeorgSimmen inderMitteilung
zitiert. «Vielmehr beweisen
unsere Schülerinnen und Schü-
ler eindrucksvoll, wie bedeut-
sam eine gepflegte Schriftspra-
che bleibt, selbst im digitalen
Zeitalter.»

Massnahmen
tragenFrüchte
Aber nicht nur inDeutsch, son-
dern auch inEnglisch undFran-
zösisch zeigen die Urner Schü-
lerinnen und Schüler ihreKom-
petenzen. In Englisch als erster
Fremdsprache ist Uri in der
Spitzengruppe der aktuellen
Erhebung.

In den Französischkompeten-
zen liegtUri ungefähr imDurch-
schnitt. Obwohl Französisch
an der Urner Volksschule, im
Gegensatz zudenmeistenande-
renKantonen, erst abderOber-
stufe unterrichtet wird. Zu die-
sem Resultat dürften auch
Massnahmen des Erziehungs-
rats beigetragen haben, die auf
dasSchuljahr 2021/2022einge-
führt wurden.

Damals beschlossderErzie-
hungsrat die Erhöhung derWo-
chenlektionen in Französisch.
Aufder2.Oberstufewurdenneu
fünf statt vier Lektionen unter-
richtet. In der 3.Oberstufewur-
den für Niveau-A Schülerinnen
undSchüler vierWochenlektio-
nen Pflicht, die zuvor noch fa-

kultativ waren. Für Niveau-B-
Schülerinnenund -Schülerblieb
dies auch so.

In Zukunft könnte die Lan-
dessprache aber wieder für alle
obligatorisch werden. Momen-
tan läuft die Vernehmlassung
zur Revision der Stundentafeln
der Volksschule. Diese sieht
unter anderem vor, dass der
Französischunterrichtwährend
der ganzen Oberstufe für alle
Schülerinnen und Schüler obli-
gatorisch sein soll.

DochFranzösischunterricht
ab der Primarstufe, wie ihn vie-
le andere Kantone bereits ken-
nen, dürfte vorerst keinThema
werden. «Die ÜGK-Resultate
zeigen, dass wir gut dabei
sind», sagt Bildungsdirektor

Simmen gegenüber unserer
Zeitung. «Wir wollen bei Fran-
zösisch ab der Oberstufe blei-
ben und sehen zurzeit keinen
Grund, das zu ändern», so Sim-
men weiter.

«Mit unserem Fremdspra-
chenkonzeptunddenbegleiten-
den Massnahmen haben wir
einen durchaus erfolgreichen
Wegeingeschlagen», soderBil-
dungsdirektor. Ganz generell
lobe er das Engagement der
Urner Lehrkräfte und die Lern-
bereitschaft der Schülerinnen
und Schüler. «Dieses Engage-
ment und diese Lernbereit-
schaft tragen fortwährend rei-
che Früchte – jetzt eben auch in
Form der schönen und ermuti-
genden Ergebnisse der ÜGK.»


